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Mietvertrag Maler Matter - Hüpfburg 

 

Vermieter   Maler Matter AG, eidg. dipl. Malermeister, Baar, 041/761 27 16 

 

Mieter    Firma, Adresse, Ort   

     …………………………………………………………………………………………….….…………………………………….…………………………. 

Verantwortung   Name Vorname   ……………………………        Telefon   ……………………………………..... 

Mietdauer   von   ………………………Uhr       bis    ……………………….... Uhr 

    Anlieferung   ca……………….Uhr       Abholung    ca………………….Uhr 

Standort   Adresse   ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Untergrund   q Wiese                          q Kies/Stein                    q Asphalt/ Beton 

 

Kosten (inkl. MWSt) 

Miete Hüpfburg   Fr. 270.-  für 1 Tag                     jeder weitere Tag + Fr. 100.- 

Transport + Auf-/ Abbau  Fr. 320.- (bis 15min Anfahrtsweg) 

(+ Fr. 50.- pro 10min mehr Anfahrtsweg) 

 Air-Men gewünscht?   q ja           q nein                                   Kosten: 30.- pauschal/Tag           

 

• Die Hüpfburg wird in sauberem, trockenem Zustand übergeben und auch so wieder zurück erwartet. 

• Für den Auf-/ Abbau müssen vom Mieter jeweils 2 Personen gestellt werden. 

 

Spezielle Vereinbarungen ……………………………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rückgabe    (Schäden, Feststellungen, fehlendes Material, besondere Vorkommnisse, etc…) 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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A: Zustand / Reparaturen   
1. Der Vermieter überlässt dem Mieter die nachstehend 
aufgeführten Gegenstände: Hüpfburg blau grün (inkl. 
Gebläse, 13 Halteeisen, Spannset, Paletten + Rahmen) 
2. Der Mieter bestätigt, die Hüpfburg in technisch 
einwandfreiem Zustand ohne erkennbare Mängel erhalten zu 
haben. Sollten beim Aufbau der Hüpfburg Schäden 
festgestellt werden, ist der Vermieter unbedingt sofort, vor 
Benutzung der Hüpfburg, zu informieren. 
3. Der Mieter verpflichtet sich, die Hüpfburg schonend und 
sachgemäss zu behandeln, alle für die Benutzung 
massgeblichen Vorschriften und technischen Regeln zu 
beachten. 
4. Wird während der Mietzeit eine Reparatur der Hüpfburg 
notwendig, so ist der Vermieter umgehend zu informieren. Es 
dürfen keine Reparaturen selber vorgenommen werden. 
 
B: Benutzung der Hüpfburg 
1. Die Hüpfburg muss wärend der gesamten Betriebsdauer 
von mindestens einer Person beaufsichtigt werden, welcher 
die Aufsichtspflicht obliegt. 
2. Der Mieter trägt die Verantwortung dafür, dass die 
Hüpfburg nur sachgemäss genutzt wird. 
3. Die Hüpfburg darf nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
C: Mietpreis / Zahlungsbedingungen 
1. Als Mietpreis gelten grundsätzlich die Preise, welche aktuell 
vereinbart wurden.  
2. Die Bezahlung erfolgt bei der Übergabe in bar. Der Mieter 
hat zusätzlich eine Kaution in der Höhe von  
CHF 300.00 zu hinterlegen. 
 
D: Versicherung 
1. Eine Versicherung für die Hüpfburg seitens des Vermieters 
besteht nicht. 
2. Eine Versicherung für Schäden, die an der Hüpfburg 
während der Benutzung durch den Mieter entstehen, existiert 
nicht. Der Mieter haftet für die entstehenden Schäden 
gegenüber dem Vermieter. Es wird empfohlen, eine 
Versicherung für den Nutzzeitraum abzuschliessen. 
 
E: Unfälle / Diebstahl / Anzeigepflicht 
Nach einem Unfall oder einem Schaden ist der Vermieter 
unverzüglich zu informieren. Der Verlust von 
Ausstattungsmaterial ist vom Mieter bei Rückgabe der 
Hüpfburg eigenständig anzuzeigen. Die entstehenden Kosten 
muss der Mieter bezahlen bzw. werden von der Kaution 
abgezogen. 

Allgemeine Bedingungen zu Miete Maler Matter-Hüpfburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ort/Datum   ………………………………………………… Ort/Datum   ………………………………………………… 

 

 

 Mieter   ………………………………………………… Vermieter   ………………………………………………… 

In Adobe Reader benutzen Sie zum Unterscheiben die Funktion "Ausfu ̈llen und Unterschreiben", dann "Selbst signieren" und "Zeichnen" 

F: Haftung des Vermieters 
1. Sollte die Hüpfburg trotz bestätigter Reservierung, aus Gründen 
des  Vermieters nicht bereitstehen, so ergeben sich daraus keine 
Haftungsansprüche des Mieters gegenüber dem Vermieter. 
2. Eine Haftung für Schäden oder Verluste an Gegenstände, die in 
der Hüpfburg liegen bzw. in diesem zurückgelassen werden sowie 
Folgeschäden jeglicher Art ist ausgeschlossen.  
3. Der Vermieter haftet nicht bei Schäden an Dritten oder am 
Mieter, die beim Betrieb der Hüpfburg entstehen (insb. Personen- 
und Sachschäden). 
 
G: Haftung des Mieters 
1. Der Mieter haftet nach allgemeinen Haftungsregeln, sofern er 
die Hüpfburg beschädigt, den Mietvertrag verletzt usw. 
Insbesondere hat der Mieter die Hüpfburg mitsamt dem Zubehör in 
dem mangelfreien Zustand zurückzugeben, in dem er sie 
übernommen hat. 
2. Die Haftung des Mieters erstreckt sich auch auf Schadens-
nebenkosten wie: 
a) Sachverständingenkosten 
b) Wertminderung 
c) Mietausfallkosten 
 
H: Allgemeinde Bestimmungen 
1. Sofern der Unterzeichner des Mietvertrages sich nicht als 
Vertreter des Mieters bezeichnet, haftet er neben der Person oder 
Organisation, für die der Mietvertrag abgeschlossen wird. Als 
Vertreter versichert der Unterzeichner, zum Abschluss des 
Mietvertrages, zur Übernahme und zur Nutzung der Hüpfburg 
bevollmächtigt zu sein.  
2. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsvorbehalte werden mit 
Ausnahme von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen ausgeschlossen. 
3. Der Vermieter ist jederzeit berechtigt den Mietvertrag jederzeit 
zu kündigen und die sofortige Herausgabe der Hüpfburg in 
kompletten Zustand, einschliesslich des vollständigen Zubehörs zu 
verlangen. 
 
I: Gerichtstand, Schriftform 
1. Änderungen und Ergänzungen des Mietvertrages bedürfen der 
Schriftform. Gleiches gilt für die Änderung der Schriftformklausel. 
Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht. Sollte eine dieser 
Bestimmungen unwirksam sein, wird dadurch die Wirksamkeit des 
übrigen Vertrages nicht berührt. 
2. Für Streitigkeiten aus diesem oder über diesen Vertrag wird Zug 
als Gerichtstand vereinbart. 
 
G: Wetter 
Bei Regenfall kann die Hüpfburg nicht in Betrieb genommen 
werden. Sofern noch kein Transport stattgefunden hat, entstehen 
auch keine Kosten. Sobald die Hüpfburg aber aufgestellt ist, 
werden alle Mietkosten fällig. 


